
618 Gesetzblatt Teil II Nr. 97 'Ausgabetag.-. 12.; Dezember 19G9

(2) Der EVB hat die Errichtung und Erweiterung 
seiner Anschlußanlage aus Investitionsmitteln zu finan
zieren.

(3) Wird eine vom Abnehmer finanzierte Anschluß
anlage in Volkseigentum und Rechtsträgerschaft des 
EVB übernommen, hat der EVB hierfür den Zeitwert 
zu erstatten.

§2
(1) Für die Verjährung von Ansprüchen des Abneh

mers aus unrichtigen Rechnungen gelten die gleichen 
Verjährungsfristen, wie sie für die entsprechenden An
sprüche des EVB bestehen.

(2) Die Vertragsstrafenbestimmungen des § 21 gel
ten nur auf Grund besonderer Vereinbarungen. Für den 
Umfang der Schadensersatzpflicht des EVB gilt §23.

(3) Im übrigen gelten für Vertragsstrafen und Scha
densersatzforderungen, soweit nichts anderes verein
bart wird, die Bestimmungen des allgemeinen Zivil
rechts.

§3

(1) Der EVB ist berechtigt, die Wärmelieferung ein- 
zusiellen, wenn der Abnehmer

a) Maßnahmen unterläßt, zu deren Einleitung er 
unter Fristsetzung vom EVB zum Zwecke der Ver
meidung von Störungen und Behinderungen in 
der Versorgung anderer Abnehmer oder in den 
Anlagen des EVB oder seiner Einspeiser aufge
fordert worden ist

b) die Pflicht zur ordnungsgemäßen Errichtung, War
tung, Instandhaltung und zum ordnungsgemäßen 
Betrieb seiner Anlage so verletzt, daß der Wärme
träger entweicht oder der Zustand der Anlage die 
allgemeine Sicherheit gefährdet

c) seine Anlage eigenmächtig ändert
d) die Anschlußanlage — insbesondere Verrechnungs

meßeinrichtungen des EVB — auf seinem Grund
stück nicht zugänglich hält, nicht vor Beschädi
gungen einschließlich Frostschäden schützt oder 
den mit Ausweis versehenen Beauftragten des 
EVB den Zutritt zu den Abnehmeranlagen zum 
Zwecke der Besichtigung oder Messung verwei
gert

e) Schäden und Fehler an Anschlußanlagen, insbeson
dere an Verrechnungsmeßeinrichtungen des EVB, 
schuldhaft verursacht

f) unberechtigt Wärme oder Wärmeträger entnimmt

g) das Kondensat nicht vereinbarungsgemäß zurück
liefert

h) bei gleichzeitiger oder nochmaliger Mahnung nicht 
bis zum 7. Tag nach Fälligkeit die Rechnung ein
schließlich Mahngebühr und Verzugszinsen bezahlt 
hat.

• (2)'Die eingestellte Lieferung wird erst nach Beseiti
gung der Umstände, die zur Einstellung führten, und 
nach Befriedigung der Zahlungsansprüche des EVB 

i. wieder äufgenommen.

(3) Bezahlt der Abnehmer im Falle des Abs. 1 
Buchst, h an den mit der Sperrung Beauftragten, so hat 
er neben der Mahngebühr für den verursachten Auf
wand einen Brtrag in Höhe von 3 % der Rechnungs- 
Summe, mindestens jedoch 3 M, zu zahlen. Je den 
gleichen Betrag hat der Abnehmer für die Einstellung 
und für die Wiederaufnahme der Versorgung zu zahlen, 
wenn die Anlage wegen Zahlungsverzugs gesperrt wird. 
In allen übrigen Fällen hat der Abnehmer für die Ein
stellung und Wiederaufnahme der Lieferung die ent
stehenden Kosten zu tragen, mindestens jedoch je 3 M 
zu zahlen. Muß für die Sperrung eine Blindscheibe 
eingebaut werden, erhöht sich in allen Fällen der Be
trag für die Einstellung und für die Wiederaufnahme 
der Versorgung um die dadurch entstehenden Kosten, 
mindestens um je 7 M. Weitergehende Schadensersatz
ansprüche des EVB bleiben unberührt.

(4) Wird auf Verlangen des Abnehmers seine Anlage 
zeitweilig gesperrt, gilt für die Sperrung und die Wie
deraufnahme der Lieferung Abs. 3 entsprechend.

§4

(1) Rechnungen (Zwischen-, Schluß-, Nachberechnun
gen) bzw. Festbeträge werden mit Zugang der Rech
nung oder zu dem in der Rechnung angegebenen bzw. 
in den dem Abnehmer vom EVB zugestellten Überwei
sungsunterlagen (Zahlkarte, Zahlscheinheft u. a.) fest
gesetzten Termin fällig. Die Rechnungen sind bei Vor
lage durch den Abrechnungskassierer in bar oder durch 
Scheck zu bezahlen, sofern der Abnehmer nicht an 
einem anderen vereinbarten Verrechnungsverfahren 
teilnimmt.

(2) Hat der Abnehmer, der nicht an einem anderen 
vereinbarten Verrechnungsverfahren teilnimmt, den fäl
ligen Rechnungsbetrag im Ausnahmefall nicht an den 
Abrechnungskassierer bezahlt oder die Bezahlung im 
Uberweisungs-, Scheck- oder Postscheckverkehr nicht 
innerhalb von 3 Werktagen nach Fälligkeit veranlaßt 
bzw. den Fesibetrag nicht bis zu dem in der Uberwei
sungsunterlage festgesetzten Termin eingezahlt, so hat 
er für jede Mahnung einen Betrag von 1 M zu zahlen.

§5

Das Vertragsverhältnis endet durch schriftliche Ver
einbarung, durch Zeitablauf oder Kündigung. Die Kün
digung hat, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit 
einer Frist von einem Monat zum Monatsende schrift
lich zu erfolgen.
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